
BESCHLÜSSE DER BUNDESKOMMISSION 

 
 
 
Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

 

Deutscher 
Caritasverband
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Die Bundeskommission fasst die nachfolgenden Beschlüsse: 
 

I. 
 

Übernahme des Tarifabschlusses des TV-Ärzte/VKA 
 

A. 
 
1. Die mittleren Werte nach § 13 i.V.m. Anhang A der Anlage 30 AVR werden ab dem 1. Januar 

2013 um 2,6 Prozent und ab dem 1. Januar 2014 um weitere 2,0 Prozent erhöht. 
 

a) Daraus ergeben sich vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 folgende mittlere Werte 
für eine 40-Stunden-Woche: 
 
Grundentgelt 
Entwicklungsstufen 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
IV 7.670,16 8.218,45 - - - - 
III 6.520,45 6.903,69 7.451,96 - - - 
II 5.205,70 5.642,18 6.025,43 6.248,99 6.467,21 6.685,44 
I 3.944,20 4.167,77 4.327,44 4.604,23 4.934,25 5.069,98 

 
b) Daraus ergeben sich ab dem 1. Januar 2014 folgende mittlere Werte für eine 40-Stunden-

Woche: 
 

Grundentgelt 
Entwicklungsstufen 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
IV 7.823,56 8.382,82 - - - - 
III 6.650,86 7.041,76 7.601,00 - - - 
II 5.309,81 5.755,02 6.145,94 6.373,97 6.596,55 6.819,15 
I 4.023,08 4.251,13 4.413,99 4.696,31 5.032,94 5.171,38 
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2. § 6 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

 
„(2) Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, 
kann unter den Voraussetzungen einer 
 

 Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle unter Einbeziehung des Betriebsarztes und 
 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 

 
im Rahmen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 2 Nr. 3 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und 2 und 6 Abs. 2 ArbZG über 
acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden verlängert werden, wenn mindestens die acht 
Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird.“ 

 
b) Absatz 3 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung aufgehoben. 
 
c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(5) 1Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, 
kann im Rahmen des § 7 Abs. 2a ArbZG und innerhalb der Grenzwerte nach Absatz 2 eine 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfol-
gen. 2Die wöchentliche Arbeitszeit darf dabei durchschnittlich bis zu 58 Stunden betragen.“ 

 
d) Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(6) Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 
2 bis 5 ist ein Zeitraum von sechs Monaten zugrunde zu legen.“ 

 
3. § 8 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR werden die Worte „nach dem 1. Januar 2012“ 

ersetzt durch die Worte „nach dem 1. Dezember 2014“. 
 
b) In Absatz 6 wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3 und folgender Satz 2 neu eingefügt:  
 

„2Erfolgt Freizeitausgleich in Zeiten, zu denen gemäß §§ 5 und 7 Abs. 9 ArbZG Ruhezeit zu 
gewähren ist, wird abweichend von Absatz 1 und Satz 1 diese Zeit in der Bereitschaftsdienst-
stufe III mit dem Faktor 100 v.H., in der Bereitschaftsdienststufe II mit dem Faktor 85 v.H. und 
in der Bereitschaftsdienststufe I mit dem Faktor 70 v.H. als Arbeitszeit bewertet.“ 

 
c) Zum neuen Satz 2 wird die folgende Anmerkung eingefügt:  
 

„Anmerkung zu Absatz 6 Satz 2: 
1Bei einem Bereitschaftsdienst der Stufe III von 24 Stunden, wovon 8 Stunden zu Zeiten in 
Freizeit ausgeglichen werden, für die gemäß §§ 5 und 7 Abs. 9 ArbZG Ruhezeit zu gewähren 
ist, sind 14,4 Stunden ((8 Stunden x 100 v.H. = 8 Stunden) + (16 Stunden x 90 v.H. = 14,4 
Stunden) - 8 Stunden = 14,4 Stunden) mit dem Bereitschaftsdienstentgelt nach Absatz 2 zu 
bezahlen. 2Bei einem Bereitschaftsdienst der Stufe I von 16 Stunden, wovon 8 Stunden zu Zei-
ten in Freizeit ausgeglichen werden, für die gemäß §§ 5 und 7 Abs. 9 ArbZG Ruhezeit zu ge-
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währen ist, sind 2,40 Stunden ((8 Stunden x 70 v.H. = 5,6 Stunden) + (8 Stunden x 60 v.H. = 4,8 
Stunden) - 8 Stunden = 2,4 Stunden) mit dem Bereitschaftsdienstentgelt nach Absatz 2 zu be-
zahlen.“ 

 
4. In § 2 Absatz 1 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR werden die folgenden mittleren Werte fest-

gelegt: 
 

„ab dem 1. Januar 2013:  23,40 Euro  
ab dem 1. Januar 2014:  23,87 Euro“ 

 
B. 
 

1. In § 19 AT AVR wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:  
 
„(4)1Bei Ärzten, die Pflichtmitglieder der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für 
Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, der Sächsischen Ärzteversorgung, der Versorgungseinrich-
tung der Bezirksärztekammer Trier oder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind, endet 
das Arbeitsverhältnis abweichend von § 19 Absatz 3 mit Erreichen der für das jeweilige ärzt-
liche Versorgungswerk nach dem Stand vom 1. März 2013 geltenden Altersgrenze für eine 
abschlagsfreie Altersrente, sofern dies zu einem späteren Zeitpunkt als nach § 19 Absatz 3 
erfolgt. 2Nach dem 1. März 2013 wirksam werdende Änderungen der satzungsmäßigen Best-
immungen der in Satz 1 genannten Versorgungswerke im Hinblick auf das Erreichen der Al-
tersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente sind nur dann maßgeblich, wenn die sich dar-
aus ergebende Altersgrenze mit der gesetzlich festgelegten Altersgrenze zum Erreichen ei-
ner abschlagsfreien Regelaltersrente übereinstimmt.“ 

 
2. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 19 AT AVR werden zu den Absätzen 5 und 6. 
 

C. 
 

Die Bundeskommission legt für den Umfang der Bandbreite folgendes fest: 
 

Für den Umfang der Bandbreite gelten die Werte der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission in der jeweils gültigen Fassung. 

 
D. 
 
 

1. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft.  
 

2. Abweichend von Nr. 1 treten die Regelungen in Abschnitt A Ziffer 2 sowie in Abschnitt A Zif-
fer 3 am 1. Oktober 2013 in Kraft. 

 
II. 

 
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in seelsorgerischen Angelegenheiten 

 
1. Im Allgemeinen Teil der AVR wird der folgende neue § 5a eingefügt:  
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§ 5a Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in seelsorgerischen Angelegenheiten 
 
(1) 1Angelegenheiten, die einem Mitarbeiter im Zusammenhang mit seelsorgerischen Tätigkeiten 
oder zu seelsorgerischen Zwecken anvertraut wurden, unterliegen auch dann der Verschwie-
genheit, wenn dieser nicht ausdrücklich zur Seelsorge beauftragt ist. 2Dies gilt auch über den 
Bereich eines Dienstgebers hinaus sowie nach Beendigung des Dienstverhältnisses.  
 
(2). 1Absatz 1 gilt nicht, soweit Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 2Eine Verpflichtung, geplante Straftaten anzuzei-
gen, bleibt von Absatz 1 unberührt.  
 
(3) 1Ein Mitarbeiter, der vor Gericht oder außergerichtlich über Angelegenheiten, für die Absatz 1 
gilt, aussagen oder Erklärungen abgeben soll, bedarf hierfür der Genehmigung. 2Dies gilt auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des § 54 Strafprozessordnung (StPO) oder § 376 Zivilprozess-
ordnung (ZPO) nicht erfüllt sind. 3Die Genehmigung erteilt der Dienstgeber oder, wenn das 
Dienstverhältnis beendet ist, der letzte Dienstgeber. 4Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand 
der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstgeber ereignet, darf die Genehmigung nur mit 
dessen Zustimmung erteilt werden.  
 
(4) 1Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses 
versagt werden. 2Ist der Mitarbeiter Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen Verfahren 
oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen dienen, darf die Ge-
nehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind, nur versagt werden, 
wenn die dienstlichen Rücksichten dies unabweisbar erfordern. 3Wird sie versagt, ist dem Mit-
arbeiter der Schutz zu gewähren, den er zur Vertretung seiner Interessen benötigt.  

 
2. Die Änderung tritt am 1. Juli 2013 in Kraft. 
 

* 
 
Fulda, den 13. Juni 2013 
 
 
 
Unterschrift des Vorsitzenden 
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Erläuterungen 
 

1. 
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt der beantragten Änderungen 

 
Übernahme des Tarifabschlusses des TV-Ärzte/VKA: 

 
Mit dem Beschluss wird die Tarifeinigung für die Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Tarifrunde 2013 zum 
TV-Ärzte/VKA auch für den Geltungsbereich der Anlage 30 zu den AVR umgesetzt: 
 

 2,6 % Entgelterhöhung ab 1. Januar 2013 und weitere 2,0 % ab 1. Januar 2014 
 Anpassung entsprechend der o.g. Erhöhung des Bereitschaftsdienstentgelts und des Einsatzzu-

schlags im Rettungsdienst 
 Steigerung der Bewertung des Bereitschaftsdienstes beim Freizeitausgleich, der in die gesetzliche 

Ruhezeit fällt 
 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beim Opt-Out beträgt 58 Stunden in einem Zeitraum 

von 6 Monaten 
 Sonderregelung für Ärzte, die Pflichtmitglieder der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt 

für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, der Sächsischen Ärzteversorgung, der Versorgungseinrichtung 
der Bezirksärztekammer Trier oder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind. 

 
Hintergrund für den letztgenannten Punkt sind von der gesetzlichen Rentenversicherung abweichende Re-
gelungen der aufgeführten Versorgungswerke. 

 
Verschwiegenheitspflichten in seelsorgerischen Angelegenheiten: 

 
Mit dem Beschluss wird der Empfehlungsbeschluss der Zentral-KODA vom 10.11.2011 gemäß § 3 Abs. 3 
Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) in den AVR umgesetzt. 
 

2. 
Beschlusskompetenz 

 
Die Bundeskommission hat gemäß § 10 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit 
mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen zugewiesen sind. 
 
Da den Regionalkommissionen die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der 
regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Rahmen der von Bundesebene vor-
gegebenen mittleren Werte und Bandbreiten sowie die Zuständigkeit für Regelungen der Beschäftigungssi-
cherung übertragen wurden (§ 10 Absatz 2 und Absatz 3 AK-Ordnung), ergibt sich hieraus im Umkehr-
schluss eine Zuständigkeit der Bundeskommission für alle sonstigen, das heißt manteltariflichen bzw. 
strukturellen Regelungsgegenstände, worunter auch die Regelungen zur Arbeitsbefreiung in § 10 des All-
gemeinen Teils der AVR fallen. Außerdem ist die Bundeskommission für die Festlegung der oben genann-
ten mittleren Werte und Bandbreiten zuständig. 
 
Im vorliegenden Text werden Strukturveränderungen in den AVR vorgenommen, die in die Zuständigkeit 
der Bundeskommission fallen. 
 

* * * 


